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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Anstalt Niedersächsische 

Immobilienaufgaben (NIAG, Ds 19/7498) zur schriftlichen Anhörung durch 

den Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtags 

 

1. Hintergrund 

Das Niedersächsische Klimagesetz (NKlimaG) formuliert als Ziele „die Erreichung von Treibhausgas-

neutralität bis zum Jahr 2040“ und „die Organisation einer treibhausgasneutralen Landesverwaltung 

bis zum Jahr 2035“. (§ 3 I 1+2 NKlimaG). 

Die amtierende Koalition in Niedersachsen hatte hierzu im Koalitionsvertrag vereinbart: 

„Bei den Gebäuden muss das Land mit gutem Beispiel vorangehen. Für die energetische Sanierung der öffent-

lichen Gebäude des Landes gründen wir im ersten Regierungsjahr eine Landesliegenschaftsgesellschaft, in die 

alle geeigneten Gebäude und Landesliegenschaften überführt werden. Ihr Ziel ist es, alle Landesgebäude ei-

nem Energiespar-Check zu unterziehen, mit erneuerbaren Energien auszustatten und so zu sanieren, dass sie 

bis 2035 in der Gesamtbilanz klimaneutral sind.“1 

Entsprechend hat die Landesregierung im Juni 2025 einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, 

zur Gründung der ‚Anstalt Niedersächsische Immobilienaufgaben‘ (NIA), der dieses Koalitionsvorhaben 

abgewandelt umsetzen soll.  

 

2. Sachverhalt 

Die NIA will neben dem Zielen aus § 3 NKlimaG und des Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag auch 

mehr Wirtschaftlichkeit in der Liegenschaftsverwaltung implementieren. Daher verwaltet und unter-

hält die NIA auch die errichteten und sanierten Gebäude (§ 5 II NIAG). 

„Die landeseigenen Gebäude werden danach genutzt, ohne dass der Ressourcenverbrauch sich adäquat und 

effektiv im kameralen System abbilden würde. (…) Vor diesem Hintergrund wird nunmehr die Anstalt Nieder-

sächsische Immobilienaufgaben (NIA) als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Sie soll dazu 

beitragen, statt der konventionellen Eigenerrichtung großer investiver Hochbaumaßnahmen solche Unterbrin-

gungsbedarfe der Dienststellen des Landes im Wege des Mietbestellbaus in öffentlich-öffentlicher Partner-

schaft sparsamer und wirtschaftlicher umsetzen zu können. Durch eine die Kosten der Anstalt deckende Miete 

wird den Dienststellen zudem ein unmittelbarer monetärer Vergleich mit etwaigen privaten Anbietern ermög-

licht.“ (NIAG, Begründung, Allgemeiner Teil, S. 5/6) 

 
1 SPD Niedersachsen; Bündnis 90 / Die Grünen Niedersachsen (2022), S. 119 
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Die NIA ist mit einer eigenen, aufgabenbezogenen Kreditermächtigung ausgestattet. Sie nutzt die Fi-

nanzierungsvorteile der Gewährträgerhaftung durch das Land und begrenzt etwaige Risiken durch ge-

samtkostendeckende Mietvereinbarungen mit den nutzenden Landeseinrichtungen: 

„Das Konzept zur Errichtung der NIA ermächtigt diese, zur langfristigen Finanzierung ihrer Investitionsausga-

ben Kredite am Kapitalmarkt aufzunehmen. Eine unmittelbare Gewährträgerhaftung des Landes ermöglicht 

landesnahe Finanzierungskonditionen. Teil des Modells ist aber auch die gesetzliche Verpflichtung, Investiti-

onskostenanteile der Mieten zur vollständigen Tilgung dieser Schulden zu verwenden. Langfristig wachsen 

daher in der NIA keine Schulden auf, die ihre aktiven Vermögenswerte übersteigen. Infolge der gesicherten 

qualifizierten Bauunterhaltung ist vielmehr der Aufbau stiller Reserven im Gebäudevermögen der Handelsbi-

lanz zu erwarten.“ (NIAG, Begründung, Allgemeiner Teil, S. 6) 

Durch die Nutzung bestehender Landeskompetenzen im Bereich Bauen (SBN) und den Rückgriff auf 

Grundstücke des Landes (Erbbaurecht) begrenzt sich der finanzielle und organisatorische Aufwand und 

vermeidet weitgehend den Aufbau von Doppelstrukturen. 

„Zur Umsetzung ihrer Baumaßnahmen bedient sich die NIA des Staatlichen Baumanagements Niedersachsen 

(SBN) im Wege der Organleihe. Die erforderlichen Grundstücke sichert das Land und bestellt der Anstalt daran 

das Erbbaurecht. Auf diese Weise werden zu den bestehenden operativen Tätigkeiten im Bau- und Liegen-

schaftsbereich des Landes daher keine weiteren Parallelstrukturen aufgebaut und der Verwaltungsaufwand 

der NIA insgesamt so gering als möglich gehalten.“ (NIAG, Begründung, Allgemeiner Teil, S. 6) 

 

3. Bewertung 

Die Kreditaufnahme des Landes Niedersachsen ist durch die Schuldenbremse begrenzt (Art. 109 II 1 

Grundgesetz, Art 71 II Niedersächsische Verfassung). Die Investitionsquote gehört in Niedersachsen 

immer noch zu den niedrigsten unter den Bundesländern.2 Auch die im März 2025 beschlossene Er-

weiterung der strukturellen Verschuldungsmöglichkeit der Bundesländer in Höhe von 0,35 % des no-

minalen Bruttoinlandsprodukts (Art. 109 III 6 GG) ändert hieran nichts Grundsätzliches. Zur Stärkung 

der öffentlichen Investitionen in Deutschland3 wird daher die Zulässigkeit einer Kreditaufnahme durch 

Öffentliche Investitionsgesellschaften (ÖIG) diskutiert. Überwiegende Einschätzung ist, dass die Kre-

ditaufnahme durch ÖIG’s auch unter der Schuldenbremse unter bestimmten Bedingungen zulässig ist. 

„Öffentliche Investitionsgesellschaften (ÖIG) im engeren Sinne werden hier verstanden als öffentlich-rechtlich 

organisierte, durch den Staat (meist als rechtsfähige Anstalt) als Gewährträger errichtete Einheiten, denen für 

einen bestimmten Teilsektor durch das Errichtungsgesetz Investitionsaufgaben zur verselbständigten Erledi-

gung zugewiesen sind und denen die Möglichkeit zur Kreditaufnahme eröffnet ist, für die letztlich der Gewähr-

träger haftet.“4 

Öffentliche Investitionsgesellschaften (ÖIG) sind in Niederachsen ohne gesetzliche Anpassungen nutz-

bar.5 ÖIG können gemäß der Definition der EU als ‚Extrahaushalte‘ Teil des Staatssektors sein (z.B. 

Niedersächsische Hafengesellschaft mbH) oder als ‚sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen‘ 

(sFEU) außerhalb des Staatssektors liegen (z.B. NBank). Beide unterfallen nicht der deutschen Schul-

denbremse. Letztere Form ist als sogenannter ‚Marktproduzent‘ nicht Teil des Staatssektors und liegt 

damit auch außerhalb der der EU-Schuldenbremse. ÖIG’s agieren quasi als 

 
2 BMF (2025), S. 28. Auch Windels, T. (2021). 
3 Rösel, F.; Wolffson, J. (2022) 
4 Berlit, U. (2024), S. 43 mit Bezug auf Hermes et al. (2020), S. 21 ff. 
5 Hierzu für die Bundesebene: Hermes, G. et al. (2020), für Hessen: Hermes, G. (2024), S. 14 ff., für NRW: Hermes, G. (2021), 
für Bremen: Wieland, J. (2022). 
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Projektfinanzierungsgesellschaften deren Finanzierungsgegenstand auch den Rahmen für dessen Re-

finanzierung liefert (Mieten, Nutzungsentgelte, …).  

„Es wären nicht die Steuerzahler der Zukunft, die die Rückzahlung zu tragen hätten, sondern die finanzierten 

Projekte.“6  

Kredite öffentlicher Investitionsgesellschaften werden nicht auf die Schuldenbremse angerechnet, 

wenn die ÖIG 

- rechtlich selbständig und keine reine Finanzierungsgesellschaft ist7 sowie 

- eine hinreichend konkrete Sachaufgabe hat, die im Aufgabenbereich der Gebietskörperschaft liegt.8 

Hieraus können auch Steuerungsvorteile und verringerte Risiken resultieren. 

Damit können die ÖIG in Niedersachsen ein zentrales Instrument bei der Erweiterung der Finanzierung 

öffentlicher Investitionen sein. ÖIG können Kredite außerhalb der Kernhaushalte aufnehmen, wenn sie 

eine eigene Verschuldungsfähigkeit besitzen (Gesetz, Satzung). 

Als Vorbild kann der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB-NRW) mit 

seinem ‚Mieter-Vermietermodell‘ dienen. Dieser nimmt selbst Kredite auf, finanziert damit Bauvorha-

ben des Landes und stellt sie Landeseinrichtungen gegen Mietzahlungen zur Verfügung (Abb. 1).9  

Abb. 1 Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen – Mieter-Vermietermodell 

(vereinfachte Darstellung) 

 
Quelle: Nordrhein-Westfalen – Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes (2024b), S. 5 

 

 
6 Kollatz (2025) 
7 Hermes, G. et al. (2020): S. 21 ff. u. 26. Ggf. Abgrenzungen zur EU-Schuldenbremse beachten (ebd. S. 22 ff.). Im weiteren 
dort auch Ausführungen zu möglichen Rechtsformen, der inneren Organisation, Aufsicht, rechtlichen Aufsetzung (Empfeh-
lung: Gesetz) und Möglichkeiten auch Investitionszuschüsse (S. 39) und Kofinanzierungen (S. 46) über diese ‚öffentlichen 
Investitionsgesellschaften‘ zu tätigen. Siehe auch Hermes, G. (2021). 
8 Hermes, G. et al. (2020): S. 26 
9 Nordrhein-Westfalen – Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes (2024a), S. 3 (S. 9 des Dokuments). Der BLB NRW ist ein 
Sondervermögen, dessen Kreditaufnahmebefugnis vor 2011 geschaffen wurde. Daher unterfällt er nicht der Schuldenbremse 
(Art. 143d I GG, § 18a IV LHO NRW). 
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4. Erwartbare Wirkungen 

Unseres Erachtens bestehen durch die Errichtung der NIA gute Chancen für: 

- die Stärkung der Bau- und Sanierungsaktivitäten des Landes durch eine Erhöhung der finanziellen 

Möglichkeiten, 

- die schnellere Reduzierung des bestehenden Investitionsstaus, 

- die Nutzung einer Fristentransformation durch den Kapitalmarkt, indem durch die Kreditaufnahme 

kurzfristig auch hohe Summen investiert werden können, die langfristig durch die gesicherten Mie-

ten refinanziert werden, 

- die Vermeidung von Solvenzrisiken durch die Gewährträgerhaftung, Eigenkapital und den Aufbau 

bilanziellen Realvermögens (mit Buchwert- und Vorsorgereserven), 

- die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, das Ziel einer bilanziellen Klimaneutralität bis 2035 zu errei-

chen, 

- mehr Investitionen des Landes in eigene Gebäude und weniger Anmietungen vorzunehmen, 

- die systematische Berücksichtigung von Erhaltungskosten der Liegenschaften und damit eine gerin-

gere Wahrscheinlichkeit zukünftiger Investitionsstaus, 

- eine höhere Kontinuität der langfristigen Bauinvestitionen des Landes mit positiven Effekten für die 

Bauwirtschaft, 

- aber auch eine höhere finanzielle Belastung der Budgets der Landeseinrichtungen für die Nutzung 

der Liegenschaften, da die festgestellte Unterfinanzierung mit dem NIA-Modell abgebaut wird. 

Fazit 

Nach der Gründung der Wohnraum Niedersachsen (Ende 2023) und der beschlossenen Aufstockung 

des Eigenkapitals der NBank zur Mitte des kommenden Jahres setzt das Land Niedersachsen mit der 

Errichtung der NIA seine Ansätze fort, die finanzpolitischen Instrumente zu erweitern und damit die 

Gestaltungsfähigkeit der Landespolitik zu vergrößern. Die Risiken werden dabei nicht geleugnet, son-

dern in besser kontrollierbare Bahnen gelenkt. 
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tungen und veröffentlicht Standpunkte und Stellung-
nahmen. Diese sind in der Regel Autorenbeiträge, die 
nicht unbedingt der Meinung aller Mitglieder entspre-
chen. 
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